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des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 27. April 1988

1290. Nutzungsplanung Volketswil (Ergänzung)
Mit Beschluss Nr. 3515/1985 genehmigte der Regierungsrat die Nut
zungsplanung der Gemeinde Volketswil. Gemäss Dispositiv Ziffer III
dieses Beschlusses wurde die Gemeinde Volketswil eingeladen, das nicht
von der Landwirtschaftszone erfasste Gebiet Chriesbaum einer kommu
nalen Zone zuzuweisen. In Nachachtung dieser Einladung setzte die Ge
meindeversammlung Volketswil vom 4. Dezember 1987 für das Gebiet
Chriesbaum (Grundstücke Kat.-Nrn. 4865, 4866 und 4867) Industrie-
zone 1 b fest. Da gemäss Zeugnissen der Bezirksratskanzlei Uster vom
28. März 1988 und der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 11. Fe
bruar 1988 gegen diesen Beschluss keine Rekurse eingegangen sind, er
sucht der Gemeinderat Volketswil mit Schreiben vom 30. März 1988 um
die Genehmigung der Vorlage. Dieser steht nichts entgegen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die von der Gemeindeversammlung Volketswil vom 4. Dezember
1987 beschlossene Festsetzung von Industriezone Ib für das Gebiet
Chriesbaum (Grundstücke Kat.-Nrn. 4865, 4866 und 4867) wird geneh
migt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Volketswil, 8604 Volketswil (unter
Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exem
plars des Zonenplans), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das
Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 27. April 1988

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller


